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      Baustein 4 
  „Mitarbeit bei der konservierenden und prothetischen  
 Behandlung, Herstellung von Provisorien und Füllungspolituren“ 
 
 
1. Kursinhalte 
 
 Der theoretisch/praktische Unterricht umfasst ca. 40 Stunden. Die Teilnahme an der 

gesamten Unterrichtsveranstaltung ist verpflichtend. Bei mehr als 4 Stunden Versäumnis 
kann keine Zulassung zur Abschlussprüfung erfolgen.  

 
 
 Die Themenbereiche des theoretischen Unterrichts umfassen folgende  
 Lerninhalte: 
 
 •  ZE-Fallpräsentation mit funktionsanalytischen Maßnahmen 
 
 •  Handhabung und Hygiene von Zahnersatz im Rahmen der Betreuung von alten oder  
     pflegebedürftigen Patienten 
 
 •  Material- und Werkstoffkunde 
 
 •  Alginatabformung und Herstellung von Modellen 
 
 •  Herstellung provisorischer Kronen und Brücken 
 
 •  Legen und Entfernen provisorischer Verschlüsse 
 
 •  Durchführen von Füllungspolituren 
 
 
 Empfohlene Lehrbücher 
 
 - Schubert: „Fachkunde für Zahnarzthelferinnen“, Libromed Verlag 
 - Ferger, Lange u.a.: „Lehrbuch für die Zahnarzthelferin“ Bd. 1 u. 2,  
   Quintessenz Verlag 
 
 
 Bei der Einführung in den Kurs (1. Unterrichtstag) erhalten die Teilnehmerinnen eine  
 Schablone, in der die mit Füllungen versehenen Zähne eingebettet werden können. 
 
 
 1.2 Der praktische Teil dieses Fortbildungskurses wird unter Verantwortung des/der 
 niedergelassenen Zahnarztes/Zahnärztin in dessen/deren Praxis durchgeführt, dauert ca.  
 2 Monate und  wird von ihm/ihr begleitet. 
 
 Während der praktischen Ausbildung müssen von den Kursteilnehmer/innen folgende  
 Leistungen erbracht und durch Testate nachgewiesen werden: 
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 •  Assistenz bei:  10  Füllungspolituren 
      5  ZE-Provisorien 
      3  provisorischen Verschlüssen 
 
 •  40 Füllungspolituren am Patienten 
 •  30  ZE-Provisorien am Patienten (= 30 Einheiten, d.h. provisorische Einzelkronen /  
          Brückenanker, Brückenglieder) 
 •    6 provisorische Verschlüsse am Patienten 
 •  10 Alginatabformungen jeweils für Ober- und. Unterkiefer 
 
 Ein entsprechendes Testatheft wird den Teilnehmer/innen von der Landeszahn- 
 ärztekammer Hessen zur Verfügung gestellt. 
 
 
 2. Prüfung 
 

Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen und einen praktisch/mündlichen Teil. Die 
schriftliche Prüfung, für die 2 Stunden vorgesehen sind, findet ca. 4 bis 6 Wochen nach 
Kursende statt. Nach erfolgreichem Bestehen der schriftlichen Prüfung und dem 
Einreichen des Testatheftes kann eine Zulassung zu der praktisch/mündlichen Prüfung 
erfolgen. 

 
 Die praktische Prüfung, für die ca. 1 Stunde erforderlich ist, wird in Zahnarztpraxen  
 durchgeführt und umfasst: 
 
  •  die Politur einer mehrflächigen Füllung 
  •  die Herstellung einer provisorischen Brücke (mind. 3 Einheiten) 
      oder von 2 provisorischen Einzelkronen 
  •  OK- und UK-Alginatabformung für Situationsmodelle 
 
 Nähere Einzelheiten zum Ablauf der praktischen Prüfung (Ort, Termin usw.) werden  
 rechtzeitig bekanntgegeben. Die Zuteilung erfolgt ausschließlich durch die Landes- 
 zahnärztekammer Hessen. 
 
 3. Kosten 

 
Die Kursgebühr beträgt € 410,- inkl.19% MwSt. Sie wird nach Erhalt der endgültigen 
Teilnahmebestätigung fällig und muss vor Kursbeginn beglichen sein. Die Prüfungsgebühr 
beträgt € 170,- und wird gesondert angefordert. Bei Banküberweisung ist unbedingt die 
Rechnungsnummer anzugeben! Bitte beachten Sie auf die jeweils angegebene 
Bankverbindung.) 

 
 4. Anmeldung 

 
Anmeldungen werden nach unserer Prioritätenliste berücksichtigt. Dann erfolgt die  
endgültige Teilnahmebestätigung. Es gelten die auf dem Anmeldeformular aufgeführten  
Teilnahmebedingungen. 
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  55.. Ihre Ansprechpartner sind: 
 
 
 

 für Frankfurt und Gießen: 
  
 

 Inhaltliche Beratung und Infomationen zu den einzelnen Kursen / Prüfungswesen 
 
 

 Landeszahnärztekammer Hessen   069 / 42 72 75-191  Frau Arampoglou 
 Rhonestr. 4     FAX: 069 / 42 72 75-105 
 60528 Frankfurt    E-mail: arampoglou@kzkh.de 
 
 Kursverwaltung 
 
 Fortbildungsakademie    069 / 42 72 75-193  Frau Wild 
 Zahnmedizin Hessen GmbH   FAX: 069 / 42 72 75-194 
 Rhonestr. 4     E-mail: wild@fazh.de 
 60528 Frankfurt 
 
 für Kassel: 
 
 Fortbildungsakademie    0561 / 70 98 616     Frau Neumann 
 Zahnmedizin  Hessen GmbH   FAX: 0561 / 70 98 644 
 Mauerstr. 13     E-mail: neumann@lzkh.de 
 34117 Kassel 
 
 
 
 
 
 Referent im Vorstand    069 / 427275-153    Herr Dr. Edler 
       E-mail: edler@lzkh.de 
 
 


